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§*Die neue Kunststoff-Generation der Sika - 100% baustellengerechte
Produkte- und Systemlosungen - mit den markanten Vorteilen

Applizierbar auf feuchte, zementgebundene Untergründe
Haftzugfestigkeit ist grösser als zementgebundene Untergrundfestigkeit

Gute, rasche Durchhärtung selbst bei niedrigen Temperaturen
Unempfindlich gegen Feuchtigkeit während des Aushärtungsprozesses

Frei von brennbaren, flüchtigen Anteilen
Keine Geruchsbelästigung

Witterungsbeständig
Problemlos verarbeitbar

System Technik System Bautenschutz System Böden

Sikadur Sikagard Sikafloor
i i " i

Verkleben • Verstärken •
Stopfen • Untergiessen •
Injizieren

Imprägnieren • Anstreichen

• Beschichten •
Laminieren

Imprägnieren •
Versiegeln • Beschichten •
Belegen

Für höchste Sicherheit und wirtschaftlichste Problemlösungen

Nennen Sie uns Ihre Probleme und verlangen Sie unsere
ausführlichen, technischen Unterlagen

Sika-Service - Ihr Berater bei Projektierung und Ausfuhrung

Sika AG
8048 Zurich

Telefon 01 62 40 40
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Bauen heisst auch investieren
Und we^i-on!
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Bauwesenversicherung

Sie bietet finanziellen Schutz bei Beschädigung oder
Zerstörung eines Werks während der ganzen Bauzeit.

Unsere Bauwesenversicherung
dass

bietet Gewähr dafür,

— der Architekt und der Ingenieur ihre Aufgabe
mit minimalem Risiko erfüllen können

— die Investition des Bauherren geschützt wird
— der von Bauunternehmern und Handwerkern

erwartete Gewinn sichergestellt ist

Indem die Prämie dieser Versicherung auf die Beteiligten
(nach Massgabe ihrer Bauleistung) verteilt wird,

ist jeder durch diese Garantie zu minimalen Kosten
versichert.

Bauherren-Haftpflichtversicherung
Bei Bauten haftet der Bauherr für die Dritten
verursachten Schäden (Art. 679 und 685 ZGB). Er setzt
sich einem Risiko aus, dessen Auswirkungen
(insbesondere der SUVA-Rückgriff) sehr schwerwiegend
sein können.

Unsere Bauherren-Haftpflichtversicherung übernimmt
die finanziellen Folgen von
— Personenschäden (Tötung, Verletzung oder sonstige

Gesundheitsschädigung)
— Sachschäden an fremdem Eigentum, einschliesslich

der sich daraus eventuell ergebenden Vermögensschäden

(z. B. Mietzinsausfall infolge eines
an einem Nachbargebäude verursachten Schadens).

Sind Ansprüche eines Dritten unbegründet oder
übersetzt, so tragen wir die Kosten der Verteidigung
unseres Versicherten.
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Für alle Ihre Versicherungen:

Haftpflicht von Architekten und Bauingenieuren — Haftpflicht von
Bauunternehmern und Handwerkern — Baugarantie (Kaution) —
Hauseigentümer-Haftpflicht — Feuer — Wasserschäden — Glasbruch
bieten wir Ihnen die entsprechenden Dienstleistungen.
Verlangen Sie unseren Prospekt sowie weitere Einzelheiten.

WAADT
VERSICHERUNGEN

Geschäftssitz: Place de Milan, 1001 Lausanne
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